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Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung 

1. Prämissen/Disclaimer zur Weitergabe der Bescheinigung über die Durchführung einer 

Softwareprüfung 

Die TOPIX Business Software AG, Ottobrunn, (im Folgenden „Gesellschaft“ genannt) hat die 

PSP Peters Schönberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

München, (im Folgenden auch „PSP“ genannt) mit einer Prüfung ausgewählter Funktionsberei-

che ihres Softwareprodukts TOPIX DMS in der Version 9.8.3d2 gemäß dem IDW Prüfungsstan-

dard: Die Prüfung von Softwareprodukten (IDW PS 880) beauftragt. Nach Abschluss der Prüfung 

hat PSP der Gesellschaft eine Bescheinigung über die Durchführung einer Softwareprüfung zum 

31. Juli 2020 („Softwarebescheinigung“) erteilt.  

 

Sie sind bzw. Ihr Unternehmen ist gewerblicher Kunde oder Interessent des eingangs bezeichne-

ten Softwareprodukts. Die nachfolgende Softwarebescheinigung wurde Ihnen nach Kenntnis-

nahme und Zustimmung zu den nachfolgenden Bedingungen gewährt:  

 

x PSP gibt keinerlei Empfehlung zum Kauf des oben genannten Softwareprodukts ab.  

x Die Softwarebescheinigung wurde auf Grundlage des Vertrags zwischen der Gesellschaft 

und PSP erstellt. Nach diesem Vertrag besteht die Verantwortung seitens PSP für die Prü-

fung und die Softwarebescheinigung allein der Gesellschaft gegenüber. Dritte sind danach 

nicht in den Schutzbereich des Vertrags einbezogen, d. h. Dritten gegenüber übernimmt 

PSP keinerlei Verantwortung, insbesondere nicht dafür, ob die Softwarebescheinigung für 

Zwecke solcher Dritter geeignet oder ausreichend ist. Die Verantwortung für jegliche Ver-

wendung der Softwarebescheinigung oder jeglicher darauf basierender Entscheidungen liegt 

daher ausschließlich bei den Dritten. Etwas anderes gilt nur, wenn dies zwischen einem 

Dritten und PSP schriftlich vereinbart wurde.  

x Die Softwarebescheinigung gibt den Stand der Erkenntnisse wieder, die zum Zeitpunkt der 

Erstellung vorlagen. Eine Aktualisierung der Softwarebescheinigung war nicht Gegenstand 

der Beauftragung und wurde dementsprechend nicht vorgenommen.  

x Die Softwarebescheinigung ist vertraulich zu behandeln. 
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Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere im Bereich Prü-

fungen, gelten, was die Haftung anbelangt, ausschließlich die jeweiligen gesetzlichen Haftungs-

beschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB. Ergänzend 

dazu gelten für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhält-

nis zu Dritten, die bestehende Mandats-Rahmenvereinbarung einschließlich der diesem Bericht 

als Anlage 2 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017". Es wird darauf hingewiesen, dass eine 

Schutzwirkung des zugrunde liegenden Auftragsverhältnisses zugunsten Dritter in der Mandats-

Rahmenvereinbarung ausgeschlossen wurde. 

 

2. Softwarebescheinigung  

Die TOPIX Business Software AG, Ottobrunn, (im Folgenden „Gesellschaft“ genannt) hat die 

PSP Peters Schönberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 

München, (im Folgenden auch „PSP“ genannt) beauftragt, eine Prüfung ausgewählter Funktions-

bereiche ihres Softwareprodukts  

TOPIX DMS, Version 9.8.3d2,  

vorzunehmen.  

 

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind für das Softwareprodukt und die Planung, 

Durchführung und Überwachung der Softwareentwicklung verantwortlich. Diese Verantwortung 

wird durch unsere Prüfung nicht berührt. Unsere Aufgabe ist es, auf Grundlage der von uns 

durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über das Softwareprodukt abzugeben. 

 

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung von Soft-

wareprodukten (IDW PS 880) durchgeführt. Danach ist die Softwareprüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob das Softwarepro-

dukt bei sachgerechter Anwendung, Konfiguration und entsprechender Ausgestaltung der Verar-

beitungsverfahren den auftragsgemäß zugrunde gelegten Kriterien entspricht. Dies umfasst unse-

re Beurteilung, ob die Kriterien durch die Verarbeitungsfunktionen und durch das programmin-

terne Kontrollsystem angemessen umgesetzt sind, sowie ob eine aussagefähige Verfahrensdo-

kumentation vorliegt. Die Wirksamkeit der Programmfunktionen wird anhand von ausgewählten 

Testfällen beurteilt. 

 

Unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß ausschließlich die „Grundsätze zur ordnungsmäßigen 

Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer 

Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) vom 28. November 2019 in der Form, wie sie im Rah-

men der „GoBD-Checkliste für Dokumentenmanagement-Systeme (DMS)“ des Bundesverband 

Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom, 11. Februar 2020) 

in Prüfkriterien umgesetzt wurden („Beurteilungsmaßstab“), zugrunde gelegt. 
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Spezielle gesetzliche, regulatorische, aufsichtsrechtliche oder aufgabenbezogene Anforderungen 

an die Gestaltung rechnungslegungsrelevanter Verarbeitungsfunktionen wurden auftragsgemäß 

nicht berücksichtigt.  

 

Der Umfang unserer Prüfung ergibt sich abschließend im Einzelnen auftragsgemäß aus der 

GoBD-Checkliste für Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) des Bundesverband Informati-

onswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom, 11. Februar 2020) in Kom-

bination mit den als prüfungsrelevant eingestuften Funktionalitäten der Software.  

 

Da Softwareprodukte an die Anforderungen des Einsatzgebietes angepasst werden, kann sich 

unser Urteil ausschließlich darauf beziehen, dass das Softwareprodukt bei sachgerechter An-

wendung ermöglicht, den definierten Kriterien zu entsprechen. Die Prüfung erfolgte innerhalb 

der spezifischen und uniquen Gegebenheiten des Testsystems und damit zu sog. „Laborbedin-

gungen“. 

 

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 

Beurteilung bildet. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ermöglicht 

das von uns geprüfte Softwareprodukt (TOPIX DMS, Version 9.8.3d2) bei sachgerechter An-

wendung, Konfiguration und entsprechender Ausgestaltung der Verarbeitungsverfahren eine den 

„Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnun-

gen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) entsprechende 

elektronische Aufbewahrung und entspricht diesbezüglich den vorstehend aufgeführten Krite-

rien. 

 

Diese Bescheinigung gilt jedoch nur unter den Voraussetzungen, dass: 

 

x die eingesetzte Softwareversion mit der von uns geprüften Version übereinstimmt und keine 

individuellen Veränderungen am Programm vorgenommen wurden, 

x die in der Dokumentation erläuterten Anwendungsvorschriften eingehalten und sachgerecht 

angewendet werden, 

x die Programme in zeitlich und sachlich richtigem Zusammenhang eingesetzt werden,  

x die geltenden handelsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften sowie die Anforderungen 

der GoBD im organisatorischen und IT-technischen Umfeld des Softwareanwenders einge-

halten werden,  

x die korrekte Handhabung der Software beim Softwareanwender, einschließlich der sach-

gemäßen Parametrisierung der Software sowie der beim Softwareanwender eingesetzten IT-

Infrastruktur und Ablauforganisation gewährleistet ist, 
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